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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

03.05.1968 

Geschäftszahl 

0724/67 

Rechtssatz 

Ausführung zur Frage der behaupteten Notwendigkeit, eine nicht rechtzeitig beantragte mündliche 
Berufungsverhandlung dennoch durchzuführen. 


